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Sachverhalt:

Mit dem als Anlage beigefiigten Schreiben vom 6. Juni 2017 hat die IHK Braunschweig die
Ordnungs- und Gewerbebehdérden in ihrem Zustandigkeitsbezirk Gber den Beschluss des
Niedersachsischen Oberverwaltungsgerichts vom 21. April 2017 unterrichtet und gebeten,
die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen zu beachten. Danach sind
gewerbliche Floh- und Trédelmarkte, bei denen nach einer Wiirdigung aller Umstande des
Einzelfalls die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen, an Sonn- und Feiertagen
grundsatzlich unzulassig. Diese Sonntagsflohméarkte wurden bisher als Jahrmarkte
festgesetzt, Uberwiegend als Jahresfestsetzungen (mit bis zu 11 Flohmarktterminen in einem
Veranstaltungsbereich).

Die Verwaltung hat das Schreiben und die sich aus dieser Entscheidung ergebende
Rechtslage umfassend und detailliert geprift und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen,
dass sich die bisherige Praxis, gewerbliche Flohmarkte regelmafig ohne Prifung des
Feiertagsrechts auch an Sonntagen festzusetzen, nicht mehr rechtskonform aufrechterhalten
lasst. Die bisherige Verwaltungspraxis stiitzte sich auf die Erlauterungen des
Innenministeriums zur Anwendung des Niedersachsischen Gesetzes lUber die Feiertage in
der Fassung vom 11. November 1992, wonach Veranstaltungen, die nach § 69 GewO
festgesetzt werden, von den Verboten des Feiertagsgesetzes ausgenommen sind und daher
fur deren Durchfuhrung an Sonn- und Feiertagen keine Ausnahmegenehmigung erforderlich
ist. Aktuell weist das Ministerium in seinen im Internet bereit gestellten Informationen
(www.mi.niedersachsen.de/themen/allgemeine _angelegenheiten_inneren/feiertagsrecht/625
79.html) darauf hin, dass auch flir Festsetzungen von gewerblichen Flohmarkten die
Voraussetzungen fur die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach dem Feiertagsgesetz
vorliegen mussen und diese nur ausnahmsweise und im besonderen Einzelfall zuzulassen
sind. Die Einholung einer schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums ist somit entbehrlich.

Dabei beschéftigt sich die obige Entscheidung explizit nur mit gewerblichen Flohmarkten. Ein
Flohmarkt ist dann als gewerblich anzusehen, wenn er regelmafig von Veranstaltern mit
dem Ziel der Gewinnerzielungsabsicht veranstaltet wird und gewerbliche Anbieter auf den
Markten zugelassen werden. Dies sind z. B. die Markte auf dem Harz- und Heidegelande
und diversen anderen Super- oder Mébelmarktparkplatzen. Diese Markte durfen kinftig nur
noch in Ausnahmefallen festgesetzt werden, z. B. aus Anlass von Festen, wie dem Magnifest
oder von anderen besonderen Ereignissen oder Veranstaltungen, die beispielsweise die
Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags rechtfertigen. Ein generelles und pauschales
Verbot aller gewerblichen Flohmarkte ist damit also gerade nicht verbunden. Ebenso sind
kleinere nichtkommerzielle Floh- und Trédelmarkte ohne gewerbliche Anbieter, z. B. von
Kirchengemeinden oder gemeinnutzigen Vereinigungen, aber auch der private
Garagenflohmarkt nicht von dieser generellen Unzulassigkeit betroffen, da hier nicht die
Gewinnerzielungsabsicht der Veranstalter im Vordergrund steht.
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Diese Auffassung wird auch von anderen Kommunen geteilt. Eine kurzfristig durchgefihrte
Stadteumfrage blieb zunachst ohne konkretes Ergebnis. Wie die beigefligten Artikel aus der
HAZ zeigen, werden auch die Stadt und die Region Hannover die Festsetzungspraxis ab
2018 anpassen. Eine telefonische Nachfrage beim Nds. Stadtetag ergab die Empfehlung,
kiinftig gewerbliche Sonntagsflohmarkte grundsatzlich nicht mehr festzusetzen. Der
Gesetzgeber sei hier in der Verantwortung, Klarheit zu schaffen und das Nds.
Feiertagsgesetz gegebenenfalls entsprechend zu dndern. Dabei geht die Verwaltung nicht,
wie angenommen, von einer Regelungslicke aus. Vielmehr liegt eine allgemeinen Regelung
des Feiertagsschutzes vor, die zwingend auch auf Floh- und Trodelmarkte anzuwenden ist,
bis der Gesetzgeber, wie in anderen Landern, eine abweichende, diese Markte
privilegierende Regelung schafft.

Unabhangig davon wird die Verwaltung auch kiinftig jeden Antrag auf Festsetzung einer
solchen Veranstaltung im Einzelfall prifen und rechtsmittelfahig bescheiden. Die besonders
strengen Malstébe, die in dem Antrag zitiert werden, sind dabei vom Gesetzgeber unter
Bertlicksichtigung des verfassungsrechtlich geschiitzten Sonntags vorgegeben. Die hier
bekannten Betreiber regelmaRig stattfindender gewerblicher Markte wurden schriftlich Gber
die Anderungen informiert. Nach den vorliegenden Erkenntnissen teilen diese die rechtliche
Einschatzung und haben eine Online Petition mit dem Ziel einer Gesetzesanderung initiiert
(www.sonntagsflohmarkt-niedersachsen.de/).

Fir 2017 sind bereits samtliche beantragte Sonntagsflohmarkte als Jahrmarkt festgesetzt.
Weitere Festsetzungen flr gewerbliche Markte kénnen in Kenntnis der Rechtslage nur unter
Beachtung der obigen Einschréankungen erfolgen.

Ruppert
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Festsetzung von Trédelmérkten als Jahrmarkt nach § 68 Abs. 2 GewO an Sonntagen
hier: Urteil des OVG Luneburg, 7. Senat, Beschluss vom 21.04.2017, 7 ME 20/17

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben informieren wir Sie Uber das aktuelle Urteil des
Oberverwaltungsgerichtes Luneburg (Beschluss vom 21.04.2017, 7 ME 20/17), welches bei
der Festsetzung von Trédelmarkten als Jahrmarkt (gemaR § 68 Abs. 2 GewO) an Sonntagen
zu beachten ist. :

Aus dem o.g. Urteil des OVG Lineburg geht u.a. hervor, dass gewerbliche Floh- und
Trodelmarkte, bei denen wirtschaftliche Interesse im Vordergrund stehen, an Sonn- und
Feiertagen grundsatzlich unzulassig sind. Ausnahmen kénnen unter Wiirdigung ailer
Umstande des Einzelfalls i.V.m. § 14 des Niedersachsischen Feiertagsgesetzes
(NFeiertagsG) zugelassen werden.

Anhand uns vorliegender Festsetzungsbescheide aus verschiedenen Kommunen im IHK-
Bezirk Braunschweig entnehmen wir, dass in zahlireichen Fallen die Vorgaben des
Niederséchsischen Feiertagsgesetzes bei der Uberpriifung der
Genehmigungsvoraussetzungen firr Trédelmarkte an Sonn- und Féiertagen vollkommen
unberlcksichtigt geblieben sind. Das OVG Luneburg stellt hierzu u.a. allerdings fest, dass
‘Zulassungen nach §§ 68, 69 GewO den Sonn- und Feiertagsschutz nicht auRer Acht lassen
durfen. Wir sind der Auffassung, dass fiir verschiedene Floh- und
Trodelmarktveranstaltungen, die zuletzt mit deutlicher RegelmaRigkeit an Sonn- und
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Feiertagen durchgefiihrt werden, die Genehmigungsvoraussetzungen nicht erfillt sind.
Hiermit liegt ein Sachverhalt vor, der insbesondere aus Sicht des Einzelhandels zu kritisieren
ist, der im Zusammenhang mit dem grundsatzlichen Verkaufsverbot an Sonn- und
Feiertagen benachteiligt wird.

Daher bitten wir Sie, die Vorgaben des Niedersachsischen Feiertagsgesetzes und das o.g.
Urteil des OVG Luneburg bei der Festsetzung von Floh- und Trédelmarktveranstaltungen an
Sonn- und Feiertagen zukinftig zu bertcksichtigen.

Mit freundlichen GruRen

Die Geschaftsfiihrung
Im Auftrag

fu. S

Christian Scheffel
Referent Handel
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ein Flohmarkt

mehr am Sonntag

Ein Urteil stoppt gewerbliche Handler -
orivate Basare sind davon nicht berdhrt

Von Heiko Randermann
Hannover. Ein Gerichtsurteil
zu Trodel- und Flohmérkten
sorgt in Niedersachsen fir
Wirbel. Weil nach dem Ge-
richtsbeschluss solche Ver-
anstaltungen an Sonn- und
Feiertagen nicht mehr ge-
nehmigt werden dirfen, hat
sich eine Initiative gegrin-
det, welche die Flohmarkt-
Tradition erhalten will.

Laut dem Beschluss des
Oberverwaltungsgerichts in
‘Liineburg, der schon im
April gefallt wurde, missen
Floh- und Trodlermérkte von
den Kommunen genauso be-
handelt werden wie der Ein-
zelhandel (Az.: 7 ME 20/17).
Das bedeutet: Grundsétzlich
darf an Sonn- und Feierta-
gen kein Handel genehmigt
werden. Ausnahmen sind
wie bei den verkaufsoffenen
Sonntagen in Innenstddten
moglich - brauchen aber
eine Extra-Genehmigung.

Gegen die strengeren Be-
stimmungen formiert sich
Widerstand. Auf der Inter-
net-Plattform ,OpenPetiti-
on" sammelt eine Initiative
unter dem Titel ,Erhalt der
Sonntags-Flohmarkte” Un-
terschriften gegen das Ver-
kaufsverbot. ,Die sonntégli-
chen Flohmarkte in Nieder-
sachsen sind als schiitzens-
wertes Kulturgut in ihrer
jetzigen Form und Ausrich-
tungsweise zu erhalten”,

heiBt es dort. Bis gestern
wurden bereits 6400 Unter-
schriften gezéhlt — die meis-
ten stammen aus Nieder-
sachsen.

Kommunen kontrollieren

Das Sonntagsverkaufsverbot -

betrifft gewerbliche Veran-
staltungen und Handler. Pri-
vate Flohmérkte etwa in
Schulen und Gemeindehdu-
sern oder auf Spielpldtzen
sind davon nicht berthrt.
,Das Urteil trifft keine Un-
terscheidung zwischen Neu-
und Gebrauchtwaren und ist
ausschlieflich auf gewerbli-
che Mairkte anzuwenden®,

erklarte Christian Scheffel \i / ﬁ

von der Industrie- un an-

délskammer Braunschweig.
. Wenn Privatleute privat ge- ©

brauchte Dinge verkaufen,
dann erwdchst ihnen aus
dem Urteil kein Problem. Es
ist Sache der Kommunen
festzustellen, ob es sich bei
einem Markt um eine priva-
te oder eine gewerbliche
Veranstaltung handelt.”

Die Region Hannover
achtet auf diesen Unter-
schied: ,Das wagen wir sehr
genau ab", sagte eine Spre-
cherin. Fiir 2017 seien noch
sechs gewerbliche Trodel-
markte unter anderem in
Hemmingen und Burgwedel
genehmigt  worden. Im
nichsten Jahr werde -man
anders verfahren miissen, so
die Sprecherin.
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HAZ vom 22. September 2017

Sonntags-Mérkte vor dem Aus?

- Stadt legt nach Gerichtsurteil strengere Ma3stabe an

Von Andreas Schinkel

Veranstalter gewerblicher Sonn-
tags-Flohmarkte missen um ihre
Zulassung firchten. Hannovers
Stadtverwaltung legt kiinftig stren-
gere Mafstdbe fir eine Genehmi-
gung an. Betroffen ist unter ande-
rem der Flohmarkt auf dem Ton-
niesberg. , Fiir unseren Markt wird
es im nachsten Jahr keine Geneh-
migung mehr geben”, sagt Veran-
stalter Frank Henkel von der Firma
Move Messeorganisation. Dabei
werde der iiberwiegende Teil der

Verkaufsstinde von Privatleuten

betrieben, sagt er. Auf einen ande-
ren Termin, etwa einen Sonnabend,
will Henkel nicht ausweichen.
»Das ist wenig attraktiv, weil unter
anderem die Konkurrenz der La-
den zu groB ist", sagt Henkel. Er
sammelt jetzt zusammen mit ande-
ren Betreibern gewerblicher Floh-
madrkte Unterschriften gegen die
neue Genehmigungspraxis. :
Grund fir die strengeren Vor-
schriften ist ein Urteil des Verwal-

Nicht kommerziellé FIomarkte soll
es sonntags weiterhin geben - wie
den Schulenburger Garagenfloh-

markt vom August. FOTO: JUNKER

tungsgerichts Lineburg aus dem
Frithjahr, DemgemaB mussen Kom-
munen gewerbliche Floh- und Tro-
delmdrkte genauso behandeln wie
den Einzelhandel. Das bedeutet:
Grundsatzlich darf an Sonn- und
Feiertagen kein Handel genehmigt
werden. ,Flohmérkte, die von Pri-
vatpersonen organisiert werden,
werden bei uns meist nicht ange-
zeigt", sagt Stadtsprecherin Ulrike
Serbent. Sollte jedoch ein solcher

Markt an einem Sonntag stattfin-
den, miisse eine Ausnahme bean-
tragt werden. In Hannover hat die
Stadt in diesem Jahr insgesamt 63

. Sonntags-Flohmarkte genehmigt.

Ausnahmen vom Marktverbot
an Feiertagen sind moglich. Sie
konnen dann erteilt werden, wenn
ein besonderer Anlass vorliegt,
etwa ein stadtisches Fest, das durch
einen Markt bereichert werden
soll. ,Zum anderen kann die Ver-
anstaltung selbst den besonderen
Anlass bilden, sei es wegen ihres
tberregionalen Zuschnitts oder ih-
rer Tradition, sei es wegen der Be-
deutung der angebotenen Gegen-
stinde und des Niveaus des Mark-
tes", erkldrt Stadtsprecherin Ser-
bent. Je mehr einmalige Merkmale
ein Flohmarktkonzept vorweise,
desto groBer sei die Chance, dass
er genehmigt werde. Die Stadtver-
waltung habe gewerbliche Veran-
stalter darauf hingewiesen, dass sie
kinftig ausfihrlicher den Anlass
begrinden und den Charakter ih-
res Marktes beschreiben miissen.




	Vorlage
	Anlage  1 IHK_Flohmärkte
	Anlage  2 HAZ 210917 Flohmärkte
	Anlage  3 HAZ 220917 Flohmärkte

